
Die Stadt Gera erlässt aufgrund des § 21 des Thüringer Stra-
ßengesetzes vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Februar 2014 (GVBl. S. 
45) und des § 8 Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. 
I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 466 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), des § 18 Abs. 
1 und 2 und des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242) und der §§ 1 und 
2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82), durch Beschluss des Stadt-
rates in seiner Sitzung am 6. Oktober 2016 folgende 6. Sat-
zung zur Änderung der Satzung zur Erhebung von Gebühren 
für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen der Stadt Gera (Sondernutzungsgebührensatzung 
der Stadt Gera) vom 3. Dezember 2003, in der Fassung der 5. 
Änderungssatzung der Sondernutzungsgebührensatzung der 
Stadt Gera vom 18. Februar 2014:

Artikel 1

Die Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung zur 
Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffent-
lichen Straßen, Wegen und Plätzen vom 18. Februar 2014 
(Gebührenkatalog) wird in folgenden Positionen geändert/
erweitert: 

(siehe Anlage –Änderungen Gebührenkatalog–)

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Gera, den 27. Oktober 2016

Dr. Viola Hahn
Oberbürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung 
– Änderungen Gebührenkatalog –

6. Satzung 
zur Änderung der Satzung 

zur Erhebung von Gebühren 
für Sondernutzungen 

an öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen 

der Stadt Gera – 
Sondernutzungs-
gebührensatzung 
der Stadt Gera – 

vom 3. Dezember 2003, 
in der Fassung der 

5. Änderungssatzung 
der Sondernutzungs-

gebührensatzung 
der Stadt Gera 

vom 18. Februar 2014

Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung 
- Änderungen Gebührenkatalog - 

 
Änderungen und Neuaufnahmen 
 

Geb.-
Nr. 

Art der Sondernutzung  Maßeinheit Zeiteinheit Straßen-
gruppe A

in EUR

Straßen-
gruppe B

in EUR 

Straßen- 
gruppe C 

in EUR 
1.1. Gerüststellung 

a) mit Fußgängertunnel 
b) ohne Fußgängertunnel 

 
lfd. Meter 
lfd. Meter 

 
Woche 
Woche 

1,10
1,70

1,00
1,40

 
0,90 
1,10 

 
1.2. Aufstellen von Bauhütten, Wohnwagen, Aufenthalts-, Büro-, 

Lager- und Transportcontainer, Mobiltoiletten, Lagerung 
von Material und Gegenständen, Aufstellen von 
Maschinen, Geräten und Fahrzeugen einschließlich 
Hilfseinrichtungen, Einzäunung von Flächen 
 

m² Woche 0,80 0,70 0,60 
 

1.4. Überspannungen, Rohr- und Leitungsüberspannungen lfd. Meter Monat 1,60 1,30 1,00 
 

1.5. Punktuelle Aufgrabung in der Fahrbahn Aufgrabung 
 

Tag 
 

35,00 30,00 25,00 
 

1.6. Punktuelle Aufgrabung außerhalb der Fahrbahn Aufgrabung 
 

Tag 
 

12,50 10,00 7,50 
 

1.9. Längsaufgrabung in der Fahrbahn 
 

lfd. Meter Tag 2,60 2,20 1,80 

1.10 Längsaufgrabung außerhalb der Fahrbahn lfd. Meter 
 

Tag 0,70 0,60 0,50 

1.11 Herstellen von oder bauliche Veränderungen an 
Grundstückszufahrten 
 

m² Tag 1,20 1,00 0,80 

1.12 Provisorische Baustellenzufahrten 
 

m² Woche 
 

1,20 1,00 0,80 
 

3.2. 
 
 
 
 

Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung im 
Freien (z.B. Biergärten, Caféfreisitze, Stehtische u.ä.) 
a) April - Oktober 
b) November - März 
 

 
 
m² 
m² 
 

 
 

Monat 
Monat 

 

2,00
1,50

1,75
1,25

 
 

1,50 
1,00 
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3.3. Verkaufsstände 

a) Waren zum sofortigen Verzehr 
b) sonstiger Verkauf 
 

 
m² 
m² 
 

 
Woche 
Woche 

11,00
16,00

8,50
12,00

 
6,00 
8,00 

3.6. Verkauf von Weihnachtsbäumen m² 
 

Tag 0,70 0,60 0,50 
 

3.7. Verteilung von Handzetteln, Flugblättern und kostenlosen 
Werbeartikeln ohne feste Standfläche 
a) für kommerzielle Zwecke 
b) für nicht kommerzielle Zwecke 
 

 
 
je Aktion 
je Aktion 

 
 

Tag 
Tag 

20,00
10,00

20,00
10,00

 
 

20,00 
10,00 

 
4.1. Aufstellen von Werbeträgern und Werbeständern 

(Größenordnung DIN A1) vor Ladengeschäften  
a) für kommerzielle Zwecke 
b) für nicht kommerzielle Zwecke 
 

 
 
Stück 
Stück 

 
 

Monat  
Monat 

6,00
2,50

5,00
2,00

 
 

4,00 
1,50 

 
4.6. Werbung auf Gehwegen durch Bodenaufkleber oder 

sonstige Beschriftungen 
a) für kommerzielle Zwecke 
b) für nicht kommerzielle Zwecke 
 

 
 
Stück 
Stück 

 
 

Tag 
Tag 

1,00
0,30

1,00
0,30

 
 

1,00 
0,30 

 
4.7. Mobile Werbefahnen vor Ladengeschäften 

a) für kommerzielle Zwecke 
b) für nicht kommerzielle Zwecke 
 
 

 
Stück 
Stück 

 
Monat 
Monat 

12,00
6,00

10,00
5,00

 
8,00 
4,00 

4.8 Aufstellen von Großwerbeanlagen 
a) für kommerzielle Zwecke 
b) für nicht kommerzielle Zwecke 
 

 
je angefangenen m² 
je angefangenen m² 
 

 
Tag 
Tag 

 

2,00
0,70

1,70
0,70

 
1,40 
0,70 

5.6. 
 

Nichtamtliche Hinweistafeln (gemäß 
Hinweisschilderrichtlinie des Freistaates Thüringen) 
a) für kommerzielle Zwecke 
 
b) für nicht kommerzielle Zwecke 
 

 
 
je Hinweistafel und 
Ziel 
je Hinweistafel und 
Ziel 
 

 
 

Jahr 
 

Jahr 

120,00

60,00

110,00

55,00

 
 

100,00 
 

50,00 
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6.1. Aufstellen von Transportcontainern 
 

Stück 
 

Tag 
 

7,00 6,00 5,00 
 

6.2. Sammlung von Altkleidern und Schuhen 
a) Aufstellen von Altkleidercontainer 
b) Straßensammlung mittels Sammeleimern oder- körben 
 

 
Stück 
je Tour  
 

 
Monat 
Tag 

 

24,00
50,00

22,00
50,00

 
20,00 
50,00 

6.4. Aufstellen von Postablagekästen mit und ohne festen 
Verbund zum Boden 
 

Stück Monat 5,00 4,00 3,00 
 

6.6. Temporäre Treppen und Trittstufen m² genutzte 
Straßenfläche 
 

Woche 6,00 4,00 2,00 
 

6.7. Säulen, Stützpfeiler, Masten Stück Jahr 20,00 15,00 10,00 
 

6.12. Brief- und Paketabholanlagen 
a) Briefabholanlagen 
b) Paketabholanlagen 

 
je Fach 
je Fach 
 

 
Jahr 
Jahr 

5,00
10,00

4,00
8,00

 
3,00 
6,00 

 
6.13. Fahnenmasten  

a) für kommerzielle Zwecke 
b) für nicht kommerzielle Zwecke 
 

 
Stück 
Stück 

 
Monat 
Monat 

60,00
30,00

50,00
25,00

 
40,00 
20,00 

6.14 Ladesäule inkl. Stellfläche für Elektrofahrzeuge 
a) kostenpflichte Abgabe von Elektroenergie mit Wegfall 
eines bewirtschafteten Parkplatzes 
b) kostenpflichtige Abgabe von Elektroenergie ohne 
Wegfall eines bewirtschafteten Parkplatzes 
c) kostenfreie Abgabe von Elektroenergie 

 
je Stellplatz 
 
je Stellplatz 
 
je Stellplatz 
 

 
Monat 

 
Monat 

 
Monat 

20,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

 
16,00 

 
0,00 

 
0,00 
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Vorläufige Tagesordnungen 
der öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse des 

Stadtrates der Stadt Gera
Haushalts- und Finanzausschuss 
Montag, 14. November 2016, 17:00 Uhr, Beratungsraum 200 des 
Rathauses 

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG 
1  Genehmigung von Niederschriften
1.1 Genehmigung der Niederschrift vom 12. September 2016
1.2  Genehmigung der Niederschrift vom 26. September 2016
2  Berichterstattung zu den Einnahmen im Hofwiesenbad Gera nach 

Einführung der neuen Entgeltordnung Bäder im Februar 2016
3  Aktuelle Liquiditätslage der Stadt, Prognose bis zum Ende des Jahres 

2016 sowie im 1. Halbjahr 2017
4  Konzept der Stadtverwaltung zur Umsetzung der Kita-Auflage zum 

Haushaltssicherungskonzept, einschließlich Schriftwechsel hierzu 
mit dem Landesverwaltungsamt

5  Berichterstattung über die Umsetzung der Haushaltssperre und 
Bewirtschaftungsreserve

6  Stand Umsetzung Haushaltssicherungskonzept 
7  Verweisungen aus dem Hauptausschuss 
7.1  Umsetzung Beschluss des Stadtrates 50/2016
 Einführung der Simsonkarte als touristische Maßnahme
 hier: Eintrittspreise der Museen der Stadt Gera 
7.2  Umsetzung Beschluss des Stadtrates 50/2016
 Einführung der Simsonkarte als touristische Maßnahme
 hier: 3. Ergänzung der Entgeltordnung für die Benutzung kommuna-

ler Bäder der Stadt Gera 
7.3  Umsetzung Beschluss des Stadtrates 50/2016
 Einführung der Simsonkarte als touristische Maßnahme
 hier: Neuregelung der Eintrittspreise des Tierparks Gera 
7.4  Verfahrensweise zur Wahrnehmung der steuerlichen Verpflichtun-

gen im Rahmen der Umsatzbesteuerung für die Stadt Gera ab dem  
1. Januar 2017

8  Vorgesehene Zeitschiene für die Behandlung des Haushaltsplanes 2017
9  Personalentwicklungskonzept der Stadtverwaltung 
10  Sonstiges 
B)  NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

Huster
Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses

Sitzung des Stadtrates 
Donnerstag, 17. November 2016, 18:00 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses 

A)  ÖFFENTLICHE SITZUNG 
1  Genehmigung der Niederschrift vom 15. September 2016
2  Umsetzung Beschluss des Stadtrates 50/2016
 Einführung der Simsonkarte als touristische Maßnahme 
 hier: Eintrittspreise der Museen der Stadt Gera 
3  Umsetzung Beschluss des Stadtrates 50/2016
 Einführung der Simsonkarte als touristische Maßnahme
 hier: Neuregelung der Eintrittspreise des Tierparks Gera 
4  Umsetzung Beschluss des Stadtrates 50/2016
 Einführung der Simsonkarte als touristische Maßnahme 
 hier: 3. Ergänzung der Entgeltordnung für die Benutzung kom-

munaler Bäder der Stadt Gera 
5  Verfahrensweise zur Wahrnehmung der steuerlichen Verpflich-

tungen im Rahmen der Umsatzbesteuerung für die Stadt Gera ab 
dem 1. Januar 2017

6 Satzung des Jugendamtes der Stadt Gera 
 hier: 1. Änderungssatzung 
7 3. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans Gera 2020 im 

vereinfachten  Verfahren nach § 13 BauGB für den Planbereich 
„Nahversorgung Westvororte“

 Abwägungsbeschluss
 Feststellungsbeschluss der 3. Änderung
 Beschluss zur Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans 

Gera 2020
8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan VB/85/13 „Nahversorgung 

Westvororte“
 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
9 Antrag auf vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Flurstück 

1540, Gemarkung Gera, Theaterstraße 70 – Entscheidung gemäß 
§ 12 Abs. 2 BauGB

10 Sanierungsgebiet Elsteraue – Hofwiesen: Vorbereitung der Aufhe-
bung 

B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

i. V. Dannenberg 
Dr. Viola Hahn 
Oberbürgermeisterin

Beschluss des Ortsteilrates Untermhaus 
vom 12. Oktober 2016

Beschluss-Nummer: Betreff:

64/2016   Ortspauschale 2016
   Verwendung der Ortspauschale 2016 –   
   Ortsteil Untermhaus 

Beschluss des Ortsteilrates Zwötzen 
vom 24. Oktober 2016

Beschluss-Nummer: Betreff:

61/2016; 1. Ergänzung Ortspauschale 2016
   Verwendung der Ortspauschale 2016 –   
   Ortsteil Zwötzen
   hier: Umverteilung 

Die Beschlüsse können drei Wochen nach Beschlussfassung im Inter-
net unter www.gera.de \ Rathaus & Bürger \ Stadtrat und Ortsteilräte \ 
Ratsinfomanagement, im Übrigen zu den Sprechzeiten im Fachdienst 
Stadtrat/Ortsteilräte, Zimmer 120, eingesehen werden.

Verlegung Wochenmarkt
Von Dienstag, den 15. November 2016 bis 31. Dezember 2016 wird 
auf dem Marktplatz der diesjährige Weihnachtsmarkt aufgebaut und 
durchgeführt. Aus diesem Grund wird der Wochenmarkt der Stadt 
Gera auf dem Marktplatz ausgesetzt und ab Dienstag, den 15. Novem-
ber 2016 auf dem Zschochernplatz durchgeführt.

Vorläufige Tagesordnungen der öffentlichen 
Sitzungen der Geraer Ortsteilräte

Ortsteilrat Westvororte
Montag, 14. November 2016, 19:00 Uhr, Büro des Ortsteilrates, 
Am Gerberg 12

A)  ÖFFENTLICHE SITZUNG 
1  Bestätigung der Niederschrift vom 6. Oktober 2016
2  Stellungnahme zum Einzelhandels- Zentrenkonzept für die Stadt 

Gera 
3  Stellungnahme zur 3. Änderung des wirksamen Flächennutzungs-

plans Gera 2020 im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB für 
den Planbereich „Nahversorgung Westvororte“

 Abwägungsbeschluss
 Feststellungsbeschluss der 3. Änderung
 Beschluss zur Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans 

Gera 2020
4  Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

VB/85/13 „Nahversorgung Westvororte“
 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
5  Informationen durch den Ortsteilbürgermeister
6  Bürgeranfragen/Sonstiges 
B)  NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

Buchholz 
Ortsteilbürgermeister 

Ortsteilrat Weißig
Dienstag, 15. November 2016, 18:00 Uhr, Gemeindezentrum Weißig, 
Weißig 33

A)  ÖFFENTLICHE SITZUNG 
1  Bestätigung der Niederschrift vom 25. Oktober 2016
2  Informationen durch die Ortsteilbürgermeisterin
3  Bürgeranfragen/Sonstiges 
B)  NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

Schmidt 
Ortsteilbürgermeisterin 

Ortsteilrat Hermsdorf 
Mittwoch 16. November 2016, 18:30 Uhr, Büro des Ortsteilrates, 
Hermsdorf 23

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG
1 Bestätigung der Niederschrift vom 19. Oktober 2016
2 Informationen durch den Ortsteilbürgermeister
3 Bürgeranfragen/Sonstiges 
B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

Frank
Ortsteilbürgermeister

Ortsteilrat Naulitz
Donnerstag 17. November 2016, 19:30 Uhr, Büro des Ortsteilrates, 
Kulturscheune, Naulitz 7

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG 
1 Bestätigung der Niederschrift vom 19. Oktober 2016
2 Stellungnahme zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die 

Stadt Gera 
3 Informationen durch den Ortsteilbürgermeister 
4 Bürgeranfragen/Sonstige
B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

Schmidt
Ortsteilbürgermeister

Die Stadt Gera hat mit Beschluss des Stadtrates Nr. 68/2016 vom 15. Sep-
tember 2016 die Ergänzungssatzung ER/08/15 „Kaimberg“ beschlos-
sen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die Ergänzungssatzung in Kraft.
Jedermann kann die Ergänzungssatzung und die Begründung im Fach-
dienst Bauvorhaben und Stadtentwicklung, Amthorstraße 11 während 
der Dienstzeiten einsehen und Auskunft über die Ergänzungssatzung 
verlangen.

Hinweise:

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) wird hingewiesen.

Unbeachtlich wird demnach eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 BauGB 
bezeichneten Vorschriften, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung der Ergänzungssatzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Gera geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird.

Gera, 4. November 2016

Daniela Hoffmann-Weber
Fachdienstleiterin

Ergänzungssatzung ER/08/15 „Kaimberg“
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Hier enden die „Öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Gera”

Sprechzeiten der Fraktionen des Stadtrates 
Fraktion DIE LINKE. 
Dienstag, 15. November 2016, 14:00 bis 17:00 Uhr,
Kornmarkt 12, Raum 101, Tel. 0365 8381530

Fraktion Liberale Allianz 
Dienstag, 15. November 2016, 14:00 bis 17:00 Uhr,
Kornmarkt 12, Raum 109, Tel. 0365 8381510

CDU-Fraktion 
Dienstag, 15. November 2016, 14:00 bis 17:00 Uhr,
Kornmarkt 12, Raum 104, Tel. 0365 8381520

Fraktion Bürgerschaft Gera 
Dienstag, 15. November 2016, 14:00 bis 17:00 Uhr,
Kornmarkt 12, Raum 103, Tel. 0365 8381550

SPD-Fraktion
Donnerstag, 17. November 2016, 15:00 bis 17:00 Uhr,
Kornmarkt 12, Raum 110, Tel. 0365 8381540

Tagesordnung der AG Bürgerhaushalt
für die Sitzung der AG Bürgerhaushalt am Dienstag, den 15.11.2016 
um 17.30 Uhr, Raum 107 im Rathaus der Stadt Gera

1. Begrüßung
2. Feststellung der Stimmberechtigten 
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls vom 25.10.2016
5. Genehmigung des Protokolls vom 20.9.2016
6. Aktuelles (15 Minuten)
7. Bericht der Unterarbeitsgruppe Haushalt 2017
8. Vorbereitung der Bürgerumfrage 2016/2017
9. Stand Freifunk 
10. Protokollkontrolle
11. Sonstiges und Verabschiedung gegen 19.30 Uhr

Ingo Menke
Sprecher der AG Bürgerhaushalt

Bezugsmöglichkeiten des „geraer wochenmaga-
zins” mit den Öffentlichen Bekanntmachungen 
der Stadt Gera und Aushangstelle der Behörde
Die Öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Gera erscheinen 
wöchentlich zum Sonnabend in der Wochenzeitung geraer wochen-
magazin und werden kostenlos an alle Haushalte, Betriebe und 
öffentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Gera verteilt. Bei 
Nichtzustellung können die Öffentlichen Bekanntmachungen bis eine 
Woche nach Erscheinen im StadtService H35, Heinrichstraße 35, zu 
den Öffnungszeiten montags und freitags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr und mittwochs 
und sonnabends 9:00 bis 13:00 Uhr abgeholt werden. 
In zurückliegende Ausgaben des geraer wochenmagazins kann im 
Fachdienst Presse, Marketing, Kultur und Sport der Stadtverwaltung, 
Rathaus, Kornmarkt 12, Zimmer 112, Einsicht genommen werden. 
Zudem sind die Öffentlichen Bekanntmachungen auch unter www.
gera.de/bekanntmachungen zu finden. Die Beschlüsse der öffentli-
chen Sitzungen des Stadtrates der Stadt Gera und seiner Ausschüsse 
liegen im Fachdienst Stadtrat/Ortschafträte zur Einsichtnahme aus.
Im Fachdienst Ordnungsangelegenheiten, Handwerkerhof 13, liegt 
das jeweils aktuelle Exemplar des geraer wochenmagazins mit den 
Öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Gera bis zum Erscheinen 
der Neuausgabe zur Abholung bereit. Die Aushangstelle der Behör-
de (Amtstafel) für öffentliche Zustellungen und öffentliche Aushänge 
befindet sich im Rathaus, Kornmarkt 12, Erdgeschoss, links und ist für 
jeden Bürger zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.

024/16 Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2016 für die 
Investitionsmaßnahme „Abwasser Gestattungen/Grundstü-
cke“ in Höhe von 80,0 T€ brutto zu Lasten der Investitions-
maßnahme „Mischwassersammler Otto-Dix-Straße/ Kreu-
zung Feuerbachstraße Gera“.

025/16 Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2016 für 
die Investitionsmaßnahme „Trinkwasser/Abwasser Neu-
bau/ Rekonstruktion Hausanschlussleitungen“ in Höhe von 
105,0 T€ netto (125,0 T€ brutto) für Trinkwasser zu Lasten 
der Investitionsmaßnahme „Trinkwasser Nordraum Gera, 
Sanierung Hochbehälter/ Druckerhöhungsanlage Steinberg“ 
sowie von 200,0 T€ brutto für Abwasser zu Lasten der Inves-
titionsmaßnahmen „Abwasserortsnetz und Kläranlage Birk-
hausen“.

026/16 Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2016 für die 
Investitionsmaßnahme „Ertüchtigung Schlammeindickung/ 
-entwässerung Klärwerk Gera“ in Höhe von 193,0 T€ brut-
to zu Lasten der Investitionsmaßnahmen „Abwasser Wald-
straße Pölzig“ und „Mischwassersammler Paul-Felix-Straße 
Gera (Straßenbau).

027/16 Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2016 für die 

Investitionsmaßnahme „Trinkwasserleitung Conradstraße 
Gera“ in Höhe von 25,0 T€ netto (29,8 T€ brutto) zu Lasten 
der Investitionsmaßnahme „Trinkwasser Nordraum Gera, 
Sanierung Hochbehälter/ Druckerhöhungsanlage Steinberg“ 
sowie für die Investitionsmaßnahme „Mischwassersammler 
Conradstraße Gera“ von 90,0 T€ brutto zu Lasten der Inves-
titionsmaßnahme „Abwasserortsnetz und Kläranlage Birk-
hausen“.

029/16 Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2016 für 
die Investitionsmaßnahme „Abwasser Leistungen Gewähr-
leistungsende/ Schlussrechnung-Nachforderungen“ in Höhe 
von 150,0 T€ brutto zu Lasten der Investitionsmaßnahme 
„Ausrüstung Zweckverband Mittleres Elstertal Abwasser.

035/16 Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2016 für die 
Investitionsmaßnahme „Pauschalposition Planung“ in Höhe 
von 19,5 T€ netto (23,2 T€ brutto) für Trinkwasser zu Lasten 
der Investitionsmaßnahme „Trinkwasser Nordraum Gera, 
Sanierung Hochbehälter/ Druckerhöhungsanlage Steinberg“.

Die Anlagen liegen zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal, De-Smit-Straße 
6 in 07545 Gera während der üblichen Dienststunden aus.

Mitteilung
Beschlüsse der Verbandsausschusssitzung des 

Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal vom 7. November 2016
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